
 

 

 

 
 
Altstätten, im August 2018 
 
 
 

Verkehrssicherheit – Information E-Bikes 
 
 

Sehr geehrte Eltern 

 

An unseren Schulhäusern nimmt unter der Schülerschaft die Anzahl verwendeter E-Bikes für den 
Schulweg laufend zu. Es gilt dabei aber auch einige rechtliche Punkte zu beachten, über welche 
wir Sie hiermit im Sinne der allgemeinen Sicherheit informieren wollen: 

 Bei E-Bikes (Elektrovelos) ist zu unterscheiden zwischen langsamen E-Bikes 

(Tretunterstützung bis 25 km/h) und schnellen E-Bikes (Tretunterstützung bis 45 km/h). 

 Das Mindestalter für alle E-Bikes liegt bei 14 Jahren. 

 Langsame E-Bikes dürfen ab 16 Jahren ohne Führerausweis gefahren werden. 

Jugendliche mit einem Führerausweis der Kategorie M (Motorfahrräder) dürfen ab 14 

Jahren mit langsamen E-Bikes fahren. 

 Für schnelle E-Bikes braucht es in jedem Fall einen Führerausweis (mindestens 

Kategorie M). 

 Elektrovelos müssen auf Radwegen und Radstreifen fahren. 

 Langsame E-Bikes dürfen auf Wegen mit Schildern fahren, die ein «Fahrverbot für 

Motorfahrräder» anzeigen. Für schnelle Elektrovelos gilt dies nur bei abgeschaltetem 

Motor. 

 Schnelle E-Bikes brauchen weiterhin ein Kontrollschild und eine Vignette. (Wenn Sie 

vom Fachgeschäft Kontrollschild und Vignette nicht direkt erhalten, können Sie sich an 

das Strassenverkehrsamt Ihres Wohnkantons wenden.). 

 Es sollte ein Velohelm getragen werden. Auf schnellen E-Bikes besteht eine 

Velohelmpflicht. 

Die beiden Schulleitungen und die Lehrerschaft der Oberstufe Altstätten wünschen allen eine 
unfallfreie Fahrt. 

  
      Johannes Hildebrand   Sandro Hess 
      Schulleiter Wiesental Schulleiter Feld 

An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufenschule Altstätten 

Oberstufenschule Altstätten 
Schulleitungen 
Feld und Wiesental 
9450 Altstätten 

 
Direktwahl 071 757 90 40 (Feld) 
Direktwahl 071 757 90 70 (Wiesental) 


